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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1980

Norm

ABGB §874

ABGB §878

ABGB §1295 IIf7b

ABGB §1313a I

Rechtssatz

Der Grund für die Entstehung vorvertraglicher Sorgfaltsp7ichten liegt ähnlich wie bei der culpa in contrahendo darin,

daß durch den rechtsgeschäftlichen Kontakt überhaupt und den Vertragsabschluß im besonderen die

Ein7ußmöglichkeiten jedes Teiles auf die Sphäre des anderen verstärkt werden. Dieser Erhöhung der Gefährdung

entspricht ein erhöhtes Schutzbedürfnis. Da die Schutzp7ichten nicht auf einer Parteienvereinbarung beruhen,

sondern auf dem rechtsgeschäftlichen Kontakt, bestehen sie selbst dann, wenn der Vertrag von Anfang an ungültig

war.

Entscheidungstexte

3 Ob 633/79

Entscheidungstext OGH 26.11.1980 3 Ob 633/79

6 Ob 263/99s

Entscheidungstext OGH 30.08.2000 6 Ob 263/99s

Vgl auch; Beisatz: Nach der auch von der Rechtsprechung geteilten Lehre von der "culpa in contrahendo" treten

Parteien schon mit Aufnahme des Kontaktes zu geschäftlichen Zwecken in ein beiderseitiges Rechtsverhältnis,

das sie zur Sorgfalt und Rücksichtnahme bei Vorbereitung und Abschluss des Vertrages verpflichtet. (T1)

3 Ob 25/03b

Entscheidungstext OGH 25.02.2004 3 Ob 25/03b

Vgl auch; Beis wie T1
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